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Thema: Erbrecht 

Das Testament Alleinerziehender: Für minderjährige Kinder 

vorsorgen

Familien in Deutschland sind vielfältig, und immer häufiger kommt es vor, dass

Paare mit gemeinsamen Kindern getrennte Wege gehen. Oft gilt dann die ganze

Aufmerksamkeit  der  Gegenwart,  zur  Vorsorge  bleibt  kaum  Gelegenheit.

Trotzdem sollten sich auch getrennt lebende Eltern aus gutem Grund mit ihrer

Nachlassplanung befassen.

Etwa  acht  Millionen  Familien  mit  minderjährigen  Kindern  zählt  das  Statistische

Bundesamt. In jeder fünften Familie wachsen die Kinder nur bei einem Elternteil auf,

zumeist  bei  ihrer  Mutter.  Während  Paaren  mit  gemeinsamen  Kindern  häufig  die

Notwendigkeit  einer  gemeinsamen  Nachlassplanung  bewusst  ist,  scheint  es  für

Alleinerziehende  auf  den  ersten  Blick  keinen  Regelungsbedarf  zu  geben:  Schon

gesetzlich  werden  unverheiratete  oder  geschiedene  Eltern  allein  von  ihren

Abkömmlingen beerbt, und zwar zu gleichen Teilen. „Sollen Kinder erben, so ist aber

stets auch für den Fall vorzusorgen, dass ein Kind beim Erbfall noch minderjährig

ist“, rät Tim Hofmann, Geschäftsführer der Notarkammer Sachsen.

Waren Eltern bis zum Erbfall  gemeinsam sorgeberechtigt,  so verwaltet  nach dem

Gesetz der verbleibende Elternteil für ein minderjähriges Kind auch das vom anderen

Elternteil geerbte Vermögen, bis das Kind volljährig ist. Diese Vorstellung ist getrennt

lebenden Eltern oftmals nicht recht: „Sie wollen weder, dass der andere Elternteil im

Erbfall  mittelbar auf den Nachlass zugreifen kann, noch, dass ihr Kind schon mit

seiner Volljährigkeit  frei  über die Erbschaft  verfügen kann“,  berichtet Hofmann. In

diesen Fällen führt an einem Testament kein Weg vorbei.

Seite 1/3



Die  Regelungsmöglichkeiten  in  einem  Testament  sind  vielfältig.  So  lässt  sich

beispielsweise bestimmen, dass ein Testamentsvollstrecker das Erbe verwalten soll,

bis  die  Kinder  ein  bestimmtes  Alter  erreicht  haben.  Ist  nur  ein  Elternteil

sorgeberechtigt, empfiehlt es sich zudem, vorsorglich einen Vormund zu benennen.

Schließlich können Alleinerziehende nur  durch ein  Testament  ausschließen,  dass

das dem eigenen Kind vererbte Vermögen bei dessen Tod dem anderen Elternteil

zufällt. „In jedem Einzelfall bedarf es einer Beratung und individueller Regelungen,

um unerwünschte Folgen im Erbfall zu vermeiden“, fasst Hofmann zusammen. „Die

Notargebühren  dafür  sind  gesetzlich  vorgegeben  und  unabhängig  vom

Beratungsaufwand.“
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Liebe Medienpartner,

haben Sie Fragen dazu oder wollen Sie mehr zum Thema Erbrecht wissen, dann

stehen wir Ihnen gern mit Informationen und als Interviewpartner bzw. als Vermittler

zu einem ortsansässigen Notar zur Verfügung. 

Bitte nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!

Wir freuen uns sehr über Ihre Veröffentlichung und sind Ihnen über die Zusendung

eines Belegs sehr dankbar.

Über die Notarkammer Sachsen

Die  Notarkammer  Sachsen  ist  eine  Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts.  Im  Freistaat  Sachsen

amtieren  derzeit  insgesamt  119  Notarinnen  und  Notare,  die  in  der  Notarkammer  Sachsen

zusammengeschlossen  sind.  Die  Notarkammer  sorgt  für  eine  gewissenhafte  und  lautere

Berufsausübung  der  Notare  und  Notarassessoren,  unterstützt  die  Aufsichtsbehörden  bei  ihrer

Tätigkeit und fördert die Pflege des Notariatsrechts. Außerdem ist die Notarkammer für die Fortbildung

der Notare und die Ausbildung des notariellen Nachwuchses verantwortlich.

Notarinnen und Notare in Sachsen sind im Suchdienst der Notarkammer unter:  www.notarkammer-

sachsen.de zu finden.
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